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MMMchsr Teil
Verordnung

betreffend: Höchstpreise für Schweinesleisch.
Aus Grund des 8 7 der Bekanntmachung de? BundcS-

rats zur Regelung der Preise für Schlachtsck'we-ne und jür
Schweinefleisch vom 5. April 1917 — Reichrgeiei'b.att 3 . 319
—- in Verbindung mit § 12 der Bekanntmachung über die
Errichtung van Preispriifungsstellen und die Veriorgungs-
regeluug vom 25. September 1915 — Reichsgesetzblatt3 . 607
— in der Fassung vom 4. November 1915 — Reichsg.'ieyblatt
3 . 728 — und der Bekanntmachung über die Acudcruug des
Gesetzes betr. Höchstpreise vom 23. Mär , 1916 — NeichS-
gesetzblatt 3 - 183 — wird mit Zustimmung der Herrn Re¬
gierungspräsidenten ftir den Unterlahnkreis folgendes bestimmt:

8 1.
Ter Preis für 1 Pfund bester Ware dar? du Abgabe

on den Verbraucher die nachstehend genannt »» Beträge nicht
übersteigen:

1. frisches Schweinefteisch 1,40 Mk.,
2. Schweineschmalz 1,50 Mk.,
3. ausgelassenes Schweineschmalz 1,30 Mr.
-1. Wurstfett 1,50 Mk..
3. getrockneter und geräucherter Speck 2,00 M' .,
6. Fleischwurst 1,80 Mk..
7. Leberwurst 1,60 Mk.,
?. geräucherte Lebcrivum 180 Mk..
9. Blutwurst 1,60 Mk.,

10. geräucherte Blutwurst 1,80 Mk.,
11. Schwartemagcu 2,00 Mk.,
'2. Solberfleisch 1,50 Mk.,
13. gekochtes Solberfleisch 2,20 Mk.

8 3.
Ein Pfund frisches Schweinefleisch d r̂f löchstens ein

Fünftel Knochen in sich oder als Beilage enthalten.
§ 3.

TaS Räuchern von Fleisch ist nickt gestattet. Gesalzen
dürfen nur diejenigen Fleischstücke werden, die im f'ifd)e,t 3«-
ftcmfc keinen Absatz gefunden haben.

8 4.
Tic Verordnung des Kreisausschnsses vom 19. Juni >9!6,

betr. Höchstpreise für Schweinefleisch, wird liernilt aufge¬
hoben.

8 5.
Mir Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrns»

bis zu 10 000 Mark wird bestraft, wer die im s 1 fest-

hkietzten Höchstpreise überschreitet. Reben der Strafe kanir an-
;eordnct werden, das; die Verurteilung aus Kosten re? Schul¬
digen öffentlich bekannt zu 'machen ist. Auch kann neben
Gefängnisstrafe ans Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er-
iauni iverden.

8
Tie Verordnung tritt am 6. Mai d. Zs . in Kraft.
Ticz,  den 28. April 1917.
Der KreisanHschutz des Unterlahukreise».

T » derstad t.

Tstb.-Rr . FL.  547 . Diez,  den 28 April 1917.
Rn die Herren Bürgermeister des Kreiste».

Vorstehende Verordnung wollen Sie sofort zur Kennt¬
nis der Bevölkerung und der Metzger bringen.

Tie Herabsetzung der Preise ist erforderlich geworden, da
die Preise für Schlachtfchweine herabgesetzt worden sind. Ta
in Zukunft für den ganzen Kreis bis auf weiteres nur 5
Schweine geliefert werden, ordne ich hiermit an döst die Schwei-

! uc restlos zu verwursten sind. Tic bisherigen Preise für Wurst
; haken sich als zu niedrig erwiesen, zumal die Türme und
! Gewürze außerordentlich stark im Preise gestiegen sind. Hier-
! durch erklärt sich, daß trotz der niedrigeren Schweinepreise
z dir Preise für Wurst nicht herabgesetzt wurden. Tie Preise
l für Schweineschmalz und Speck sind erheblich ermäßigt wor¬

den. iocil sowohl das Schmalz, wie der Speck restlos zur
Wnrstbereitimg Verwendung finden sollen. Im übrigen wer¬
den die Metzger von mir eine besondere Anweisung über die
Wurstbcreitung erhalten, namentlich nach der Richtung hin,
daß auch zu Blutwurst, bei mangelndem Fett, g'schnKteuo
Fleischstücke verwendet werden.

«orntzenrr des KreisnnSschnfie«.
Krrdrrstastt

I Nr . II. 5008. Diez,  den 28. April 1917.

Bekifft: Brotversorgung.
Es wird immer noch die Beobachtung gemacht, daß

einzelne Bäcker auf Brotkarten , die noch keine Gültig¬
keit haben, Brot verabfolgen. Die Herren Bürgermeister
werden ersucht, sämtliche Bäcker auf dre genaueste Befol¬
gung dieser Bestiinmung hinzuweisen und eventuell fest-
gestillte Verfehlungen sofort hier zur Anzeige zu bringen.

Der Vorsitzende des Kreisa«»sH«ste».
D « d » k8 « di . ..
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T. SM4&  rEZ , den SO. VlptU 191»

Vekr. : Anmeldung von A»sl«mdeforderurlgeu.
Ter Herr Minister für Handel und Gewerbe ijnt die

Handels -Vertretungen ermächtigt , die im Artikel 1 der Be-
kanntmachnng vom 23. Februar 1917 vorgesehene Anmelde¬
frist allgemein bis zum 15. Mai 1917 zu bestrebten.

Fndem ich hiervon den Beteiligten Kenntnis gebe, be¬
merke ich noch, daß auf Grund einer früheren Anordnung
deL Herrn Ministers bei der Ausfüllung des Anmeldebogens
de rank zu achten ist, daß in Spalte 4 der Name (Firma)
und Wohnort (Sitz ) der Schuldner anzugeben ist. Sollte
von Anmeldepflichtigen aus Geschäftsinteressen Merl a -.s Ge¬
heimhaltung gelegt werden , so ist ihnen gestattet , bei Aus¬
füllung der Anmeldebogen die vorbezeichneten Angaben durch
v' u von der Anmeldestelle (Handelskammer ) zu bestimmendes
«tzeheimzeichen zu ersetzen. Tie Erläuterung des Gcheim-
zricheuS ist in diesem Falle in einem verschlossenen uns ver¬
siegelten Briefumschläge dem Anmeldebogen beizufügea.

Tie Anmeldepflichtigen haben sich wegen lleberlussung
der kür ihren Bedarf erforderlichen Anmeldebogen unmittel-
tnr an die zuständigen Anmeldestellen (.Handelskammer ) zu
Inenden.

Tie Richtlinien für die Anmeldung der Ansiandsfvr-
derunaen tverdcn in nachfolgendem veröffentlicht.

WerL««dr«t.
I.

Bitttmetmon«. .t

£*?8.£Ü : o . =

Richtlinien für die Anmeldung der Anslnnde-
forderungen.

Vergleichs die Verordnung Pom Bimdesrat vom ist. Te-
zrmbe , 1916 (RGBl . Seite 1400) und die Ausführungs-
Vorschriften des Reichskanzlers dazu vom 23. Februar 1917
(RGBl . Seite .183), ans denen zu ersehen ist, welche " or.
derungen anzumelden find , wer anmeldepflichtig ist und in
welcher Form die Anmeldung stattznfinden hat , sowie die
hierauf bezüglichen Erlasse des Ministers für Hand .", und Ge¬
wi >.üe an die amtlichen Handelsvertretungen vom. 2. und von,
i.O. März 1917 (II6 1634 und 116 2150).

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 1 > Dezem¬
ber 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 14OO1 hat der Reichskanzler
unter dem 23. Februar 1917 die AuSfühcungSvorschristen über
He  Anmeldung von Auslandssord .rangen erlassen (Reichs-
Gefetzbl. S - 183). Rach diesen Bestimmungen besteht ein
Anmeldczwang für die aus Geld .outenden Forderungen gegen
das feindliche Ausland , welche bereits vor Ansb .-nch des
Krieges mit dem betreffenden Lande entstanden sind. Tie
Anmeldung hat zu erfolgen bei den Anmeldestellen . dre von
den einzelnen Landeszcntralbehörden batik bestimme finv.
Tic Anmeldefrist läuft bis zum 15. April 1917.

Ta in den Anmeldtriotschriften wiederholt auf den Kriegs¬
ausbruch mit den einzelnen feindlichen Ländern als mast-
gebenden Zeitpunkt Bezug genommen ist. feien nachstehend die
einzelnen Taten aufgeführt : Kriegsausbruch mit Rupla .w
1 8. 14. Frankreich 3. 8. 14, Belgien 3. 8. 14. England
4 8 14, Serbien 6. 8. 14, Montenegro 9. 8. 14. Japan
28. 8. 14. Portugal S 3.  16 , Italien 28. 8. 16,  Rumänien
28 8. 16.

A.  Anmeldepflichtig find : Natürliche Personen , die im
Reichsgebiet (unter Ausschluß der Schutzgebiete) ihren Wohn¬
sitz oder dauernden Aufenthalt haben , soiviê iuristische Persvuen
und Handelsgesellschaften , die hier ihren Sitz haben . Ausge¬
nommen sind solche Personen , die beim Kriegsausbruch ihren
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland ober in
den Schutzgebieten hatten . -lieber die den Ausländsdeutschen
erosrnete Möglichkeit der Anmeldung beim Reichskommissar
für Gewalttätigkeiten wird unten noch näheres mitgeteilt.

B.  Als feindliche Länder im Sinne dieser Vorschriften
sind anzusehcn alle mit Deutschland im Kriege befindlichen
Länder deren Kolonien und auswärtige Besitzungen, sowie
anü , die besetzten Gebiete : auch Forderungen gegen Belgien,
gegen Polen usiv. sind sonach anzumclden . Als im feindlichen
Ausland ansässige Schuldner find solche anzusehen, die dor:
beim Kriegsausbruch ihren Wohnsitz, Sitz oder dauernden
Aufenthalt hatten , insbesondere auch die feindlichen Staaten
selbst.

C. Ter Kreis ber anzumcldendcn Forderungen ist zunächst
dadurch eingeschränkt, daß nicht anzumclden sind : Forde¬
rungen , die nach Kriegsausbruch mit dem betreffenden seind-
licken Lande entstanden sind, sowie Forderungen , die nicht aus
Geld lauten oder vor Kriegsausbruch nicht auf eine Geldteistung
gerichtet waren . Hiernach scheiden für die Anm -ldung ins¬
besondere aus sogenannte Kriegsschäden. Tie durch K'üegsmatz-
nak men entstandenen Ansprüche werden bekannNsch, wwett
sie sich aus Vermögenswerte im feindlichen Ausland beziehen,
beim Reichskommissor zur Erörterung von Gewalttätigkeiten
krreits angcmcldct und könnerr dort auch weiterhin angemelvet
werden . Für den Rahmen der gegenwärtigen Anmeldungen
scheiden sie aus . Auch die Eigentumsrechte sind nicht a,r-
znmelden, insbesondere sind also nicht anzumelden Vcemögcns-
weitc , die in Grundstücken, Unternehmungen oder in Betei-
lignnaen an Unternehmungen (z. B . Aktien, Teilhoberscl^ f-
ten einer Handelsgesellschaft ) bestehen. Bei der nunmehr
dorgcschriebenen Anmeldung handelt es sich um die Feststel¬
lung der aus Geld lautenden Außenstände Deutschlands im
feindlichen Ausland aus der Zeit vor dem Krieg». Eine Aus¬
nahme von diesem Grundsatz ist nur insoweit aemo kt wor¬
den, als es sich um gewisse Nebenforderungen an Auslagen
und Kosten handelt , die im Zusammenhänge mit einer an-
mclfccpftitätigen, nlfo qu$  ber Zkll bot bctti fjticübtcit-
ben Forberung etwa später noch entstauben linb . In Zinsen
bestehende Nebcnsorderungen sind nicht anzumelvcn.

Nicht anzumelden sind fernet folgende Kategorien vor.
Forderungen:

1. Forderungen aus Verträgen , wenn der anmeldepslichtigc
Inländer die ihm vertragsmäßig obliegende Gegenleistung
selbst iveder ganz , noch teilweise erfüllt hat . In diesen Fällen
sind die gegenseitigen Forderungen meist wegen der langen
Taue , des Krieges hinfällig geworden, vielfach ist die Rechts-
inee mindestens zweifelhaft ; es mußte daher grunchätzlich
davon Abstand genommen werden, die vorliegende Erhebung
ans derartige Forderungen zu erstrecken. .Hat der Inländer
den Vertrag teilweise erfüllt , beispielsweise von mehreren
Gegenständen einige geliefert oder von mehreren sukzeutve
fälligen Lieferungen einige bewirkt , so ist die Anmerorntzg
aut ' den seiner Leistung entsprechenden Teil seiner GMe »-
ftrdernno zu beschränke». Eine teilweise Erfüllung liegt:
noch, „ ich! vor, wenn nur Vorbereitungen zur Le" tnng getroffen
oder Aufwendungen gemacht sind, sondern erst, wenn ein Teil
der Leistung vollständig bewirkt worden ist. Liegt den In¬
ländern eine Gegenleistung nicht oder nicht mebr ob. wie
z. B - bei Tifferenzforderungen , so steht der Ausnahme der
Anmeldung nichts entgegen . .

2 Nicht anzumelden sind solche Fordernngcn , die in dem
Geschäftsbetrieb einer inländischen Zweigniederr ^ nmg des feind-
liften Schuldners entstanden sind. Eine Forderung z. B.
gegen die hiesige Niederlassung der Englischen Gasyesellschaft
in ’ nicht anmeldepflichtig . Derartige Forderungen gehören
jh'-em ganzen Wesen nach der inländischen Volkswirtschaft
an Tie Frage , wann eine eigentliche Zweigniederlassung des
ausländischen Schuldners vorliegt , muß von Fall zu fyatl
geprüft werden . Forderungen , die nur in einer rmund,scheu
Aoeutur oder Vertretung des feindlichen Schuldners begrün¬
det worden sind , ohne daß eine eigentliche Zweigniederlassung
vorliegt , sind anzumelden.

3. Nicht anznmelden sind ferner Forderungen , die ,m
Geschäftsbetrieb einer im feindlichen Ausland befindlichen
Niederlassung (Haupt - oder Zweigniederlassung ) des deutschen
Gläubigers entstanden sind. Tcrartige Forderungen hängen
nnks- engste zusammen mit den übrigen Schicksalen dieser
im feindlichen Ausland befindlichen Niederlassung oder ilu-
te' «ehmung . Tie ganzen Interessen , die an diesen Ilnter-
ncbmungcn bestehen, und die Schäden , die >trän er .rtten sind,
können bei dem Reichskummissar zur Erörterung von Ge¬
walttätigkeiten angemcldet werden - Es erschien leier z>neck-
mästig, auch die in diesen Niederlassungen begrün - .en For¬
derungen dorthin zu verweisen.



4 Ferner sind nicht anzumelden : Forderungen aus Wert¬
papieren , die nach den Anschauungen der Hand «,.s „erkehr»
zu den Effekten gehören, einschließlich der Zins - und Gewinn-
anleilscheine . Nach der Verordnung vom 24. August 1946
Hai bereits eine Anmeldung dieser Wertpapiere statt gefunden,
-,"h zwar ist damals der Kreis dieser Effekten wie folgt um-
sstrlel-en worden : Aktien, Kuxe, JnterimSiche ne und ru¬
dere Wertpapiere , durch die eine Beteiligung an einem Un¬
ternehmen verbrieft wird , einschließlich der Zeugnisse über
die Beteiligung an ausländischen Aktiengesellschaften, ferner
auf den Inhaber lautende oder durch Indossament übertragbare
Schuldverschreibungen oder vertretbare andere Wertvapicn -.
Tiefe schon damals angemeldeten Effekten sind lier nicht
mehr anzumelden . Tas gleiche gilt für ZinS - und Gewinn-
anteilfcheine , Banknoten und Papiergeld . Taqecen sind An¬
sprüche aus Wechseln und Schecks hier anzumelden . (Vgl.
hierüber unten bei den einzelnen Gruppen der Forderungen .)

5. Nicht anzumelden find ferner noch in der Schwebe be¬
findliche BürgfchaftS - und Regreßsorderungen . JstrerBürg-
sstaftS- oder Regreßfall aber bereits eingetreten , so in auch
die Anmeldepflicht gegeben. -Nicht anzumelden sind ine be¬
sondere Regreßforderungen aus noch nicht protestierten Wech¬
seln und Schecks. , , ■, . . .

6 Ansprüche auf Bersicherungspraimen und glcichstills
nicht anzumelden , cs sei denn , daß ihr Jahresbetrag sür rin
i'nd denselben Versicherungsvertrag 1009 Mt . übersteigt.

7. Für Ansprüche des inländischen Versicherten gegen eine
im feindlichen Ausland ansässige Versicherungsgesellschaft gilt
folgendes : Fällige Versichcrungsleistungcn sind in jedem Falle
an -umelden und zwar getrennt nach Lebensversicherung , Trans¬
portversicherung und sonstigen Versicherungen . Noch nicht
füllige Versicherungsleisrungen dagegen sind nur anzumelden,
soloeit es sich um Ansprüche auS Lebensversicherungen handelt.
Bet diesen ist als anmeldepflichtiger Betrag die Versicherungs¬
summe anzugeben . Wegen der mit einer inländischen Z -vetg-
niedcrlassung abgeschlossenen Versicherungsverträge ist das oben
zu Zister 2 Gesagte auch hier zu beachten.

8. Bei wiederkehrendcn Leistungen ist der Jrbresbetrag
anzugeben und in der Bemertungsspalte zu vermerren : daß
es sich um eine wiederkehrendc Leistung handelt uno zur
welche ' Tauer (z. B . auf Lebenszeit ) die Leistnna geschuldet
wird.

D.  Tie amneldepslichtigen Forderungen sind, wie im
Anmeldeobgen ersichtlich, nach folgenden Gruppen anzumelden:

I . Forderungen aus akzeptierten Wechseln, Regreßsorderun-
c,cn und auch protestierten Wechseln und Schecks. An¬
zumelden ist nur die Forderung gegen den Hanoi,chulb-
ner bezw. bei Regreßforderungen , die gegen den Aus¬
steller und die Glranten gerichtet find, die Forderung ge¬
gen einen Regreßschuldner . Nicht anzumelden und da¬
gegen, wie schon erwähnt . Regreßsorderungen aus noch
nicht protestierten Wechseln und Schecks.
II . Guthaben bei Banken und Sparkassen , d. h. svt ste Gut

gegen im feindlichen Ausland an ä̂̂ sige Schuldner,
bet denen der Schuldner eine Bank oder Sparkasse ist.

Ist . Forderungen für gelieferte Waren , also die sogenannten
offenen Buchforderungen . Hat eine Forderung sur Waren¬
lieferung etwa die Form einer Wechselsordernng oder
eines Bankguthabens angenommen , so ist sie mcht unter
Ist , sondern gegebenenfalls unter I oder II anzumelden.
Unter keinen Umständen darf eine Anmeldung einer und
derselben Forderung in mehreren Gerippen , also dopvelt
erfolgen.

Tie Ist. Gruppe betrifft die Hypotheken und Grund¬
oder Rentenschulden.

V.  Forderungen aus Versicherungsverträgen.
Unter Gruppe VI find sonstige Geldforderungen an-

zngeben, die an sich zu den anmeldepstichtigen Forderungen
gehören, aber in keine der vorstehenden Gruppen Pasten,
z. B . Tarlehnvfordernngcn , Differcnzfordernngen nsw.
t  Zu dem eigentlichen Gebrauche des Anmeldcüogcns

ist noch folgendes zu bemerken- - .. .
Tie Benutzung der amtlichen Anmeldebogen r>k vorge-

aeicbrieben. Tie Anmeldung aus Postkarte, Brief o. dcrgl.
ist unwirksam und setzt den Anmelder der Bestraft,,rg wegen
unterlassener vorschriftsmäßiger Anmeldung aus Tre An¬
meldebogen sind bei den Vvn den Landeszentralbehörven be¬
stimmten Anmeldestellen erhältlich ; sie sind dort zweckmäßig

Wort zu bestellen. unter Angabe der Iaht der Orr rede» Karrt,
ertorderlichrn Bogen . Für jedes feindliche Land , verglich ««
für icdes der von deutschen oder Verbündeten Truppen beiehte
Mebiet ist ein besonderer Bogen zu verwenden . Tie Bogen
sür die einzelnen feindlichen Länder sind verfch' esen 'arbig.
Pc  sind gelbe Bogen für Groß -Britannien und Irland , braune
sür die britischen Kolonien , auch für das von England besetzte
Aegvpten , zn verwenden , rote für Frankreich und »eine Ko-
Wien . blaue für Rußland und Finnland , grüne für Italien,
violette für Rumänien , graue für Serbien und Montenegro,
orange für Portugal , weiße für Belgien und rosa für Japan.
Auch für die von den Verbündeten Truppen besetzten Ge¬
biete von Frankreich und Rußland sind besonders durch sar-
Ho» Querstrencn kenntlich gemachte Boaen einaelührt . Auf
der Vorderseite des Bogens ist de? Name des betreftcnden
Lindes oder Gebiets an sichtbarer Stelle aufgedruckt. Auf.
<ncm und demselben Bogen können mehrere Forderungen tut-
gemeldet werden , die gegen ein und dasselbe feindliche Land
gerichtet find. Ter Anmelder , der z, B . Außenstände hat
in England , in Italien und in Polen , hat sich wnach bei der
Anmeldestelle seines Bezirks Bogen ftir England , für Italien
und für das besetzte russische Gebier zu beschaffen. Auf
die Vorderseite jedes Bogens hat er seinen Namen oder seine
F -rma . Wohnort und Adresse (auch. Bundesstaat ), Staatsan¬
gehörigkeit und genaue Bezeichnung seines Berufs oder Ge¬
werbezweigs anzugeben . Ter Name des schuld,icriichen Lan¬
des oder Gebiets ist bereits vorgedrnckt. Auf die nächste
Z -Ne ist nach im übrigen fertiggestellter Anmeldung z,m,
Schluß der Gesamtbetrag der gegen dieses Land oder Gebiet
angcmeldetcn Forderungen zn setzen.

Tie Ausfüllung der Innenseite geschieht, ww eine auf
den. Bogen vorgedrucktc Beispielseintraqui, " '- ift . in der
Weise, daß die oben ausgezeichneten sechs Gruppen von For¬
derungen der Reihe nach durchzugehen sind. Es find demnach
zunächst unter I die etwa vorhandenen Forderungen aus ak¬
zeptierte » Wechseln, sowie Regreßsorderungen uis protestierten
Wechseln und Schocks einzeln untereinander anftiftnhren ; jede
Forderung erhält eine lausende Nummer , und für jeoe einzelne-
Forderung sind die sämtlichen Spalten oes Formulars ovszn-
füllen (Betrag , Name usw. des Schuldners , Fnlligkettstag
uswst. Sind unter I die Wechselforderungen anfgeWrt , oder
sind Wechselforderungen nicht vorhanden , so ist Gruppe II
Bankguthaben und Spartafsenguthaben in gleicher Weste nn-
znmelden, sodann Gruppe III und so fort . Bei jeder ein¬
zelnen Forderung ist nachzirprüsen, ob sie wirklich anmelde¬
pflichtig ist, oder ob einer der oben angeführten Umstände z„-
triist . der sie als nicht anmeldepflichtig erscheinen läßt (z.
B . die Forderung ist im Betrieb einer in Feindesland unter¬
haltenen Niederlassung des Anmelder « entstanden usw.). Ta¬
bei ist ferner stets im Auge zu behalten , daß auf einem unv
demselben Bogen nur solche Forderungen znsammenznstelten
Und, die gegen ein und dasselbe feinbliche Land bezw. Gebuk?
gerichtet sind, z. B . ans dem gelben Bogen nur die Forde¬
rungen gegen Großbritannien und Irland , auf dem braunen
r -e tu (Kt, britische Kolonien usw.

Bei Firmen , die Ervortbandel betrieben baden , . oe: Ban¬
ken usw. wird auch für das einzelne Land ein .Bogen nicht
ansreichen Es sind dann entsprechend mehr gleichfarbige
Bogen zusammenzunehmen , und — als bildeten sie zusam¬
men einen einzigen Bogen — fortlaufend ausznftU .cn. - tcjc
gleichfarbigen zusammengehörigen Bogen sind danq ^ zm nu¬
merieren und in einen Umschlagbogen von gleicher Farbe zn
legen, auf dem nur die Vorderjeitc auszufüllen i-'k.

Auf jedem Bogen ist der Betrag der angemcldeten For¬
derungen zu summieren (nach, den verjchiedenen ang ' meldeteu
Währungen getrennt , ohne Umrechnung) und. iu;e bereits ev-
wähnft außen bezw. auf dem Umschlagbogen die Gesamtsum¬
men, gleichfalls getrennt nach den einzelnen Wahrnngen,
zu vermerken (z. B . auf dem braunen Umschlagbogen für
britische Kolonien : 2445 £ ch- 4603 Straite)

Zur Erleichterung der Anmeldung sind die ein,chlagigen
Vorschriften auf der Rückseite des Anmclde ^"aens ^ gedruckt.

F.  Turch diese bei den Anmeldestellen bis zum 15. April
1917 einzureichende zwangsweise AnmeldnnL , die sich auf tue
angegebenen Arten von Forderungen beschrüntt , werden nicht
t <rührt : ^ . m! , a,

1. Tie freiwilligen Anmeldungen beim Relcbskomm,,,,,,
-uc Erörterung von Gewalttätigkeiten gegen deutsche Ztvtl-
personxn in Feindesland (Berlin W. 35, Potödaujerstraßr
88) sxtvie

Mm
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iciTbcutjd ; ett uitb blc 9ftnticlburni ^ n falt $ er ^nfutbö*

Pentüfeu. »ie Im fcinbetlan » ein-? 9tir9trfaf?wi '> otei ein
UüfemePmen baben ober bi»  zum ttrieggavPbrn* fatten ober
an einem  vlchen beteiligt,  sind oder waren» Hnilcft .iefy  de«
Ith  Betriebe dieser Unternehmungen oder Niederli^vng.' N ent¬
standenen Forderungen. Tamit hat der fireii  der an den
RetchSkammijfar zu richtende» Anmeldung.' » .geg.'nübcr dem
btsiwrigen Verfahren eine Erweiterung erfahren.

Olksch.-Nr . lei Ille il \it.
Berlin  W . 9. den U . April 1917.

Leipziger Platz 10.
An jamtliche Herren Regierungspräftoencei Gnßrr

Oppeln) und den Herrn Polizeipräsidenten hier.
Bekauntmach«,»

Gegen Vas durch den Erlas ; vom 20. März NN?
l Ue  10530 — mitgeteilte Verfahren Ser Heeresverwal-
Wallung bei der Behandlung rotzkran £er Pferde

' - - - - » ' • ' - - Zunächst

bom 20. Juni 1900 der Gewährung eurer Entjchädrgu.i.z
»nto egenstünde, weil der Besitzer das Tier unter Kennt¬
nis ' von seinem tranken Zustande von der Heeresderwal-
nma zurückerworben habe. Dieses Bedenken rjt in. E
nlli 't beoründet. Es handelt sich hier rncht um den frei¬
willigen Erwerb des Pseröes durch Rechtsgeschäft unter
Lev. irren, wie ihn 8 72. Ziffer 2 nn Auge hat , sondern
pie-mehr um eine aus gesetzlicher Verpflichtung beruhende
Nürknuhme des Tieres . Ans solche Fälle kann der f?s72
Ziffer L V..-G. nach dem Zwecke der Vorschrift kerne An¬
wendung finden.

Ferner ist die Frage aufgeworfen worden, wie sich die
Pvlizrimhörde bei der Ueberweisung der Pferde von der
Heeresverwaltung zu Verhalten habe, ob sie sie Festftellnn -
eeu der Heeresverwaltung über das Vorhandensein der
^eucke awurrkennen oder ihrerseits noch weitere Ermitte¬
lungen anMellcn habe. Ich bestimme hierzu, das; die Ortt-
pvlüeibchvrden die Ermittelungen der Heeresverwaltung
ihren weitcren Matznahmen zugrunde legen und dcmgc-
i.rätz. falls nicht im Einzelfalke besondere Bedenken vorklegr«,
die Tötung der Tiere auf Grund der Feststellungen der Hee
uibiuiaUunp , insbesondere auf Grund des Ergrbn ' ifes
rar bc. ihr ausge führten Blutuntersuckung anzuvrdnen ha¬
ben. Wege» der Beteiligung des Kreistleraizi .es bei der
Törur .g und Zerlegung der Tiere ist nach den allgemein '»
V>rschriftcn zu verfahren.

£k  Herren Oberpräsidenlen habe ich ersucht, den Pro-
vii .ziaivrrbänden von der Anordnung des Herrn Kriegs-
'Uilnstlis und von meinen hierzu ergangenen Erlas,en
.Kenntnis zu geben.

Ministerium für Landwirtschaft , Domäne«
und Forste«.

*3 ü k -* .. Fm Aufträget
gez. Dr . Hellich.

- » > ■
j. 'in;).*. Diez,  den 30. April 1917.

Nachdruck teile ich den Lrttzpvlizetbchürden des Kreises
z.,r Kenntnis und Beachtung mit.

»er » Snigl . k«»vr«1.
3. 8 .

Rbniucraav»

I . Nr. II. 5012. Diez,  den 27. April 1917.
Bek«n«t» «ch»n»

Der Philipp Nvld zu Schaumburg ist zum Bürger
ei,Kr dieser Gemeinde auf die gesetzmäßige achtjäh ..-ige
mlsdauer , beginnend, mit dem 31, Mai 1917, wieder-

me
Amt
gewählt und von inir bestätigt worden.

«er Landrat
« » verladt.

et* t>er uutäiftn *tt ffnttruitß.
Warf. 'JJIetbimfl Per IpetevSbutger  Teteffrapheiragon âr

r Min au , Bein Stougreß bet  Abgeordneten aucr Armeen
der Westfront folgende Erklärung verlesen, die von 25 Ossi
zieren -und '-Soldaten , die kürzlich an Sein Kampfe am
Stochod teilgenoinmen haben, unterzeichnet ist: Tie Presse
und die öffentliche Meinung klagen den Rat der Arbeiter
m.d Soldalenabgevtöneten wegen der Niederlage am Stochod
an , die nach ihrer Behauptung eine Folge der Tätigkeit
des genannten Rates gewesen ist. Alle Soldaten , Offiziere
und Kommandeure, die zu dem die Stochod-Stelluug halten-
den Armeekorps gehörten, erkannten ohne Ausnahme , das;
das Halten dieser Stellung bis zum Frühling unmöglich
war uild das; mau entweder die Offensive hätte ergreifen
n.üffcit, npl die Stellung zu erweitern , oder sich aus das
rechte Ufer zurückziehen und die Stellung prersgeben, was
mair in: Frühling , wenn der Stochod geftregen ist, mit
großen Verlusten hätte tun müssen. Indessen schenkte m
Oberkommando den Erklärungen der Untergebenen kein Ge
hör und das Korps wurde an seinem Platze gehalten . Bei
Frühlingsanfang trat die unvermeidliche Tragödie ein. Alle
sagten aus , daß das Uebertreteu des Stochod die Russen
hindern werde, die wenigen Flaßüberaänge zu benutzen und
daß das heftige ununterbrochene feindliche Sperrfeuer die
Verteidiger des linken Ufers vollständig abschneiden werde,
was tatsächlich eintraf . Dis Russen wurden trotz ihrer er-
bittertcn heldenmütigen Widerstandes durch die zermal¬
mende Kraft des Gegners vernichtet und ihre unermüdlich
wiederholten Gegenangriffe , die die deutschen Abteilungen
wee-fteten . waren 'vergeblich. Ter schreckliche vierundzwanzig-
stüildiee Kampf am Stochod hat gezeigt, daß die .Mannes¬
zucht der russischen Armee wicht nachgelassen hat , die ihren
Eid rien erfüllt hat . und daß' die Deutschen nur über ihre
Leichen an den Stochod kommen konnten. Bekanntlich sind
die allein an dieser Tragödie schuldigen Generale Lesch und
Jan '.ischewv ihrer Stellungen enthoben worden.

Klein, Ch'-o.^ k.
Malz schieb un gen.  Der Kommerzienrat Meher--

üirnu! wurde von der Strafkammer Bamberg wegen fortge¬
setzten Vergehens gegen den Verkehr mit den Malzkont ' ngen--
ten und des verbotenen Malzhandels für schuldig befunden
worden. Er wurde zu vier Monaten Gefängnis
und zu einer Geldstrafe von  7 16000 Mark ver-
urlctli . Tie Geldstrafe wird im NichteinbringnngSfalle in
er» Jahr Gefängnis umgswandelt.

Anzeige «.

Bekanntmachung.
Tie Heberollen über die von den Unternehmern land- und

forstwirtschaftlicherBetriebe an die Hessen-Nass, landwirt-
sclaftliche BerufSgenofsenschaft für das Jabr 1916 zu zahlenden
Betträge. sowie über die von den Mitgliedern oer HaftpsUcht-
Ve.rslckerung-'anstalt zu zahlenden Beiträge für das Jahr
1917. ferner eine klebe nicht über die Verkeilung der llnilrge-
beilräge für 1916, liegen von beute ab 2 Wochen bei dem
Gcmcindercchner offen.

Während dieser Zeit werden die genannten Beiträge, sowie
der Beitrag zur Landwirtschaftskammer erhoben und Bei¬
trittserklärungen zur HaftPflicht-Verftch.-rungsanstalt entgegen
genommen.

Freiendiez,  den 39. April 1917.
Der Bürgermeister.

Am Mittwoch , den 2., und Tonnerstag,  den
3. d Mts ., kann auf Abschnitt 4 der Eierkart-> bei der iftev-
stell» ein. Ei bezogen werden-

Freiendiez,  den 1. Mai 1917.
Der Bürgermeister.

Verarrtwortlichfür die Schriftleitung Richard Hc'n, Bad Ems.

•> fe.
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